
Gemeinde Wrestedt

Bekanntmachung über die Einziehung eines Weges in Lehmke

Der Rat der Gemeinde Wrestedt hat in seiner Sitzung am 03.11.2025 einstimmig beschlossen, den östlich im

Flurstück 91/10, Flur 2, Gemarkung Lehmke, gelegenen Weg einzuziehen, da keine öffentliche Verkehrsbe­

deutung mehr vorliegt und dieser somit für den öffentlichen Verkehr entbehrlich geworden ist. Die Ankün­

digung der Einziehung des Weges hat in der Zeit vom 31.05.2025 bis zum 31.08.2025 öffentlich ausgelegen.

Hinweise, Einwände und Anregungen sind nicht eingegangen.

Der Weg wird daher gem. $ 8 Niedersächsisches Straßenrecht mit Wirkung zum 15.02.2026 eingezogen.

Die genaue Lage des Weges ist im beigefügten Kartenauszug {s. rote Farbgebung) kenntlich gemacht.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungs­

gericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden.

Wrestedt, den 23.01.2026
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